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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zur Einhaltung der Sanktionen gegen Russland 

 

Infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat die EU verschiedene Sanktionspa-
kete für den Wirtschafts- und Finanzsektor verabschiedet.1 Nach dem zwölften Sanktionspaket 
vom 18. Dezember 20232 haben sich die EU-Mitgliedstaaten am 22. Februar 2024 auf ein 
13. Sanktionspaket geeinigt. Damit sollen weitere russische Vermögenswerte in der EU eingefro-
ren werden.3 Die Sanktionen verstehen sich als Ergänzung und Erweiterung der seit 2014 beste-
henden EU-Sanktionen.  

Am 27. Mai 2022 ist das „Erste Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen“ (Sankti-
onsdurchsetzungsgesetz I, SDG I) verabschiedet worden.4 Seit dem 28. Dezember 2022 ist das 
„Zweite Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen“ (Sanktionsdurchsetzungsgesetz 
II, SDG II)5 in Kraft.  

  

 

1  https://www.consilium.europa.eu/de/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/his-
tory-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/ (deutsch); https://www.consilium.europa.eu/en/poli-
cies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-
ukraine/ (englisch). 

2  https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2023/12/18/12th-package-of-sanctions-on-russia-s-
war-of-aggression-against-ukraine-additional-61-individuals-and-86-entities-included-in-the-eu-s-sanctions-list/ 
(deutsch); https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/18/12th-package-of-sanctions-on-
russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-additional-61-individuals-and-86-entities-included-in-the-eu-s-sanc-
tions-list/ (englisch).   

3 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/eu-sanktionen-2250316. 

4  https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilun-
gen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-05-27-SanktionsdurchsetzungsG-I/2-Verkuendetes-Gesetz.pdf.  

5  https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilun-
gen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-12-27-SanktionsdurchsetzungsG-II/4-Verkuendetes-Gesetz.pdf.  
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Dazu informiert das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK):  

  „Deutschland hat bereits im Mai 2022 mit dem „Ersten Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen“ 
(Sanktionsdurchsetzungsgesetz I bzw. SDG I) einen ersten wichtigen Schritt hin zu einer noch schlagkräftigeren 
Sanktionsdurchsetzung in Deutschland gemacht. Die im SDG I enthaltene strafbewehrte Meldepflicht für sankti-
onsbelastetes Vermögen (Yachten, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen) wurde zum Vorbild der mittlerweile 
auf EU-Ebene als Bestandteil der EU-Sanktionen gegen Russland geschaffenen Meldepflicht. 

  Das „Zweite Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen“ (Sanktionsdurchsetzungsgesetz II, SDG II) vom 
19. Dezember 2022 ist seit dem 28. Dezember 2022 in Kraft. Das SDG II umfasst eine strukturelle Reform der 
Durchsetzung von individuellen Finanzsanktionen, den sog. Listungen, sowie ehrgeizige Maßnahmen der Geldwä-
scheprävention. Unter anderem wurde mit der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) im Geschäftsbereich 
des BMF eine neue Bundesbehörde eingerichtet. Die ZfS hat insbesondere Ermittlungs- und Überwachungsaufga-
ben betreffend die Einhaltung des aus einer EU-Listung folgenden Einfriergebots und Bereitstellungsverbots und 
soll die Arbeit der für die Sanktionsdurchsetzung in Deutschland zuständigen Behörden koordinieren. Zudem 
wird ein Register für sanktionsrelevantes Vermögen geschaffen, das teils auch öffentlich einsehbar sein soll. Eine 
neue Hinweisgeberstelle soll Informationen auf potenzielle und tatsächliche Sanktionsverstöße und Verstöße ge-
gen sanktionsbezogene Meldepflichten sammeln und den Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden zur Verfü-
gung stellen. Bereits mit dem SDG I wurden umfassende neue Rechtsgrundlagen für Vermögensermittlung, Sicher-
stellung, Datenaustausch und Behördenkooperation geschaffen, die mit dem SDG II ausgebaut werden. Zur Geld-
wäscheprävention bestimmt das SDG II insbesondere das Verbot der Barzahlung beim Immobilienkauf, die Ver-
knüpfung von Immobiliendaten mit dem Transparenzregister oder weitere Mitteilungspflichten von Vereinigun-
gen mit Immobilieneigentum in Deutschland und Sitz im Ausland.“6 

In der Antwort auf eine Kleine Anfrage zur Zwischenbilanz der Durchführung der Russland-
Sanktionen beschreibt die Bundesregierung die Organisation der Sanktionsdurchsetzung wie 
folgt:  

  „Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung ist verantwortlich für die Ermittlung von wirtschaftlichen Ressour-
cen und Geldern sanktionierter Individuen und Entitäten sowie die daraus folgende Sanktionsdurchsetzung.  

  Der Zoll ist für die Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs zuständig, die Behörden des Zoll-
fahndungsdienstes gehen allen Hinweisen auf mögliche Sanktionsverstöße durch deutsche Unternehmen oder Per-
sonen nach.  

  Die Bundesbank überwacht die Umsetzung von Finanzsanktionen im Finanzsektor und prüft und erteilt ggf. Aus-
nahmegenehmigungen (beispielsweise zur Freigabe eingefrorener Gelder zur Deckung von Grundbedürfnissen ge-
listeter Personen oder Entitäten). Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist zuständig für die Prü-
fung und Bescheidung genehmigungspflichtiger Ausnahmen der Sanktionsverordnungen, soweit nicht eine Be-
hörde speziell zuständig ist (wie z. B. die Bundesbank für den Bereich der Finanzsanktionen).  

  Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, die Bundesbank und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle sind in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen überdies zuständig für die Entgegennahme von Meldungen 
und die Weitergabe der erhaltenen Informationen (z. B. über eingefrorene Vermögenswerte) an die Europäische 
Kommission. Bestehen für bestimmte behördliche Maßnahmen im Bereich der Sanktionsumsetzung behördliche 
Meldepflichten gegenüber der Europäischen Kommission werden diese durch die jeweils sachlich zuständige Be-
hörde erfüllt. Je nach einschlägiger Sanktionsnorm können neben oder statt Bundesbehörden auch Behörden auf 
Landesebene für die Um- und Durchsetzung zuständig sein. Auch beispielsweise eine Hafenbehörde setzt EU-

 

6 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/Sanktionsdurchsetzung-Sanktionsstraf-
recht/sanktionsdurchsetzung-sanktionsstrafrecht.html (deutsch); https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Arti-
kel/Foreign-Trade/enforcement-of-sanctions-and-sanctions-related-criminal-law/enforcement-of-sanctions-and-
sanctions-related-criminal-law.html; Hervorhebung durch Verf. dieser Kurzinformation.   
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Sanktionen durch, wenn sie einem russischen Schiff in Beachtung des Anlaufverbots in EU-Häfen einen Liege-
platz verwehrt; ebenso ein Grundbuchamt, das im Falle einer verbotenen Immobilientransaktion keine Eintragung 
im Grundbuch vornimmt. Davon unabhängig werden Sanktionsverstöße in Deutschland als Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit geahndet. Auf Landesebene verfolgen Staatsanwaltschaften die oftmals strafbaren Sanktionsver-
stöße, ebenso die Gerichte sowie die Polizei- und Ordnungsbehörden.“7 

Die aus diesen Maßnahmen erwachsenen Extrakosten für die Kontrolle der Einhaltung der Russ-
land-Sanktionen können an dieser Stelle nicht abschließend beziffert werden. 

Sobald die Richtlinie zur Definition von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstoß gegen 
restriktive Maßnahmen der Union (COM/2022/684 final)8 formal verabschiedet und in Kraft ge-
treten ist, werden die für eine fristgerechte Umsetzung notwendigen Anpassungen im nationalen 
Recht vorgenommen.  

*** 

 

7 https://dserver.bundestag.de/btd/20/072/2007219.pdf; Hervorhebung durch Verf. dieser Kurzinformation. Wei-
tere Informationen zur Sanktionsdurchsetzung sind über die Internetseiten des BMWK abrufbar:  
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2023/04/03-die-sanktionsdurchset-
zungsgesetze.html (deutsch), https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Artikel/Foreign-Trade/enforcement-of-sanc-
tions-and-sanctions-related-criminal-law/enforcement-of-sanctions-and-sanctions-related-criminal-law.html 
(englisch).  

8 https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2023/06/09/eu-sanctions-council-finalises-position-
on-law-that-aligns-penalties-for-violations/ (deutsch); https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-relea-
ses/2023/06/09/eu-sanctions-council-finalises-position-on-law-that-aligns-penalties-for-violations/ (englisch).  
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